SACHVERHALTSDARSTELLUNG

zur Gemeinderatssitzung am 10. Juli 2014
Punkt 1
Unter diesem Tagesordnungspunkt besteht die Möglichkeit, 
Anfragen an den Gemeinderat zu stellen
Punkt 2
Beschließung einer Marktordnung
Verordnung

des Gemeinderates der  Marktgemeinde Bad Zell vom .10. Juli 2014 zur Regelung des Marktverkehrs. 

Marktordnung für die Marktgemeinde Bad Zell

Auf Grund des § 293 Abs. 1 und 2 sowie § 337 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194 i.d.g.F. wird im Zusammenhalt mit §§ 40 Abs. 2 Z. 6 und 43 Abs. 1 der Oö. Gemeindeordnung 1990, LGBl. Nr. 91 i.d.g.F. verordnet:

§ 1

Anwendungsbereich

Die Marktordnung regelt den Marktverkehr folgender Märkte:

a) Ostermontag Kirtag

b) Pfingstmontag Kirtag

c) Hedwigskirtag am 3. Sonntag im Oktober

§ 2

Marktort

Die unter § 1 lit a,b,c, genannten Märkte (Ostermontag Kirtag, Pfingstmontag Kirtag, Hedwigskirtag...) finden auf dem Markplatz mit seinen Ausästungsstraßen Linzer Straße, Kurhausstraße, Huterergasse und Gutauer Straße statt.


§ 3

Markttage und Marktzeiten

Der unter § 1 lit. a genannte Markt findet jeweils am Ostermontag in der Zeit von 
6:00 bis 14.00 Uhr statt.








          Der unter § 1 lit b genannte Markt findet jeweils am Pfingstmontag  in der Zeit von  6:00 bis 14:00 Uhr statt.

Der unter § 1 Lit c genannte Markt findet jeden 3. Sonntag im Oktober  von  6:00 bis 14:00 Uhr statt.


§ 4

Gegenstände des Marktverkehrs

(1)  Auf dem Markt gemäß § 1 lit. a) b) c) dürfen folgende Waren verkauft 

          und feilgeboten werden:  Süßwaren, Obst, Südfrüchte, Konditoreien, Spielwaren, Uhren                    Schmuck. Textilien Bekleidung, Strickwaren, Schuhe, Korb- und Eisenwaren.         

  (2) Folgende Gegenstände sind jedenfalls vom Marktverkehr ausgeschlossen:



      Der Ausschank von geistigen Getränken und die Verabreichung von warmen Speisen, ausgenommen heiße Würsteln sind auf dem Markplatz verboten.

§ 5

Vormerkung für die Vergabe von Standplätzen

Die Marktbesucher können sich für die Vergabe eines Marktplatzes bei der Gemeinde vormerken lassen. Die Vormerkung erfolgt nach Maßgabe der vorhandenen Standplätze und des Einlangens des Anbringens.

§ 6

Vergabe des Marktstandplatzes

Die Vergabe der Marktstandplätze und Markteinrichtungen erfolgt durch die Gemeinde. 

§ 7

Untersagung der weiteren Ausübung der Markttätigkeit

Aus wichtigen Gründen kann die weitere Ausübung der Markttätigkeit von der 

          Gemeinde (den Marktaufsichtsorganen) untersagt werden.

Als wichtige Gründe gelten insbesondere:

a) wiederholte Verstöße gegen die Marktordnung,

b) nicht fristgerechte Bezahlung des privatrechtlichen Entgelts bzw. der Marktgebühren,

c) eigenmächtige Überlassung des zugewiesenen Standplatzes an einen anderen Marktbesucher,

d) Nichtbefolgung einer Weisung der Marktaufsichtsorgane,

e) Überschreitung der zugewiesenen Standplatzfläche,

f) eigenmächtiges Benützen von leerstehenden Plätzen,

g) Vorliegen von Ausschlussgründen gemäß den Bestimmungen der Gewerbeordnung beim Marktbesucher

§ 8

Marktbetrieb

(1) Waren, deren Verkauf an eine Gewerbeberechtigung gebunden ist, dürfen nur 
von Gewerbetreibenden mit einer diesbezüglichen Gewerbeberechtigung 
angeboten oder verkauft werden. 

Die Gewerbetreibenden haben den Original-Gewerbeschein oder die original Verständigung über die Eintragung im Gewerberegister und einen amtl. Lichtbildausweis stets mitzuführen und auf Verlangen befugter Organe vorzuweisen.

(2) Soweit Mitarbeiter beschäftigt werden, haben die gewerblichen Marktbesucher jeweils eine Kopie der Anmeldung zur Gebietskrankenkasse mitzuführen und auf Verlangen eines befugten Organs ebenfalls vorzuweisen. Die Mitarbeiter haben sich dabei jedenfalls auszuweisen.

§ 9

Marktaufsicht

(1) Als Marktaufsichtsorgane fungieren die vom Bürgermeister bestimmten Bediensteten der Markt-Gemeinde Bad Zell.

(2) Den Marktaufsichtsorganen obliegt es insbesondere: 
a) Anordnungen zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung auf den Märkten zu treffen

b) Verstöße gegen die Marktordnung sowie gegen sonstige, beim Marktverkehr zu beachtende Vorschriften (Gewerbeordnung, Lebensmittelsicherheit – und Verbraucherschutzgesetz, Naturschutzgesetz, Maß- und Eichgesetz, Tierschutzgesetz usw.) den zuständigen Behörden anzuzeigen

c) Streitigkeiten tunlichst beizulegen

(3) Die Marktbesucher sind den Aufsichtsorganen gegenüber zur Ausweisleistung hinsichtlich einer allenfalls erforderlichen Gewerbeberechtigung und hinsichtlich ihrer Identität verpflichtet.

§ 10

Kostenbeiträge

Für die Benützung der Markteinrichtungen sind von den Marktbesuchern privatrechtliche Entgelte zu entrichten, die in einer eigenen Markttarifordnung 

festgelegt sind.

§ 11

Strafbestimmungen

Übertretungen von Bestimmungen dieser Marktordnung werden, soweit es sich um Maßnahmen in Durchführung der Gewerbeordnung handelt, nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung bestraft.

§ 12

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.

Der Bürgermeister:

Punkt 3
Leaderperiode 2014-2023: Neuerliche Bewerbung der Mühlviertler Alm als eigenständige 
Leaderregion - Beschlussfassung durch den Gemeinderat
Information der Mühlviertler Alm zu den Gemeinderatssitzungen der 10 Almgemeinden
Der Verband Mühlviertler Alm ist seit 1995 als LEADER Aktionsgruppe tätig. Bereits drei Förderphasen 1995 bis 1999, 2000 bis 2006 und 2007 bis 2013 wurden erfolgreich umgesetzt. Die Alm-Gründung erfolgte am 6. Juli 1993. Die Mühlviertler Alm zählt zu den besonders etablierten Regionen Österreichs. Landesweit und sogar österreichweit wird sie immer wieder als Modellregion für erfolgreiche, ganzheitliche und vor allem gelebte Regionalentwicklung genannt. Kaum eine andere Region in Österreich hat so viele gemeindeübergreifende Netzwerke vorzuweisen wie die Mühlviertler Alm.

Die größten und stärksten Gemeindenetzwerke der Mühlviertler Alm sind der Tourismusverband, Reitverband, Mühlviertler Alm Bauern und die Zusammenarbeit der Bürgermeister und der Gemeinden im Rahmen der regionalen Bürgermeisterkonferenzen seit 1959. Innerhalb der letzten 20 Jahre hat sich der Name Mühlviertler Alm als echte Marke etabliert (entstanden auf Vorschlag der Mühlviertler Almbauern).

Jede LEADER Region hat auch ein LEADER Management zu führen, welches seit dem Jahr 2000 zusammen mit dem Tourismusverband Mühlviertler Alm im Verbandsbüro in Unterweißenbach angesiedelt ist. 2008 hat Klaus Preining die Geschäftsführung des Verbandes Mühlviertler Alm als Nachfolger von Josef Greindl übernommen. Tatkräftig unterstützt wird er bei der vielfältigen, regionalen Arbeit von Sandra Lasinger und der Tourismusmitarbeiterin Christa Winklehner. Vom Verband werden Klaus Preining und Sandra Lasinger beschäftigt, beim  Tourismusverband Mühlviertler Alm ist Christa Winklehner angestellt. Weiters sind beim Projekt Jugendtankstelle, welches in Zusammenarbeit mit der Diözese Linz durchgeführt wird, Theresa Schachinger und Michael Paireder beschäftigt und haben ebenfalls ihren Sitz im Almbüro.

Das Mühlviertler Almbüro ist Anlaufstelle für die vielfältigsten Anliegen in der regionalen Entwicklung. So wird bei weitem nicht nur das Programm Leader umgesetzt, sondern natürlich auch weitere Förderprogramme auf EU- und nationaler Ebene mit Projekten bedient und vielfältigste Aufgaben übernommen, die die Region betreffen. Somit ist diese Drehscheibe für eine ganzheitliche, nachhaltige Regionalentwicklung eigentlich nicht mehr wegzudenken. Aus eigener Kraft könnte die Region diese MitarbeiterInnen nicht finanzieren.

Mit LEADER hat sich viel zum Positiven in der Region verändert. LEADER hat aber nur die gewünschte Wirkung, wenn die Menschen in Gemeindenetzwerken an der Umsetzung von gemeinsamen Zielen arbeiten. 

Aus dem LEADER Programm wurden in der letzten Förderperiode 2007 bis 2013 rund 90 Projekte mit einer Investitionssumme von 13 Mio. Euro umgesetzt. Insgesamt flossen dazu 4,6 Mio Euro Förderungen in die Region. Viele weitere Projekte wurden aus anderen öffentlichen gefördert (grenzüberschreitend mit Tschechien – Interreg, Agenda 21, Landesförderungen, Klima aktiv,…)

Seit 1995 wurden über 150 Projekte dank Leader umgesetzt. Dabei wurden mehr als 21 Mio. Euro in der Region investiert und es flossen dazu ca. 8 Mio. Euro Leader-Förderungen in die Region. Nicht hinzugezählt sind auch hier die vielen weiteren Projekte, welche über andere EU- und nationale Förderschienen unterstützt wurden.

Da unsere Leaderbüro auch gleichzeitig Tourismusbüro ist, soll an dieser Stelle auch kurz die touristische Entwicklung der letzten Jahre aufgezeigt werden.

Von 2002 bis 2012 haben sich die touristischen Nächtigungen von ca. 125.000 auf mehr als 150.000 (in allen 10 Gemeinden gemeinsam) erhöht.

Ein Grund für die positive Entwicklung sind die touristischen Leitthemen der Region: Wandern, Reiten, Gesundheit. In den letzten Jahren wurde besonders in das touristische Wegenetz investiert – es wurde qualitativ verbessert und ausgebaut. Die Themen Rad und E-Bike wurde ebenfalls aufgebaut und ergänzt seit einigen Jahren das touristische Ausflugsangebot in der Region.

Ein besonderes Highlight ist derzeit unser spiritueller Rundwanderweg „Johannesweg“, welcher seit mittlerweile einem Jahr für eine sehr positive Wanderfrequenz in unserer Region sorgt.
Dank einiger weiterer Projekte hat sich die Mühlviertler Alm als interessante Ausflugsregion etabliert. Bei geschätzten rund 350.000 jährlichen BesucherInnen ergibt sich allein durch den Tagestourismus eine Wertschöpfung von mehr als € 5 Mio. pro Jahr. 

Die Tätigkeit des Regionalverbandes:

Der Verband Mühlviertler Alm wurde 1993 als Arbeitsgemeinschaft gegründet. Mit der Bewerbung als LEADER Region wurde die ARGE 1995 zu einem Verein, der seitdem umsatzsteuerlich als Unternehmen geführt wird. In der Vereinstätigkeit wurden bisher rund 7,6 Mio. Euro umgesetzt. Diese wurden aus rund 50% Förderungen, 30% Einnahmen des Verbandes und ca. 20% durch die Mitgliedsgemeinden der Mühlviertler Alm finanziert. Ohne die Zusammenarbeit der Gemeinden wäre diese enorme Geschäftstätigkeit nicht möglich gewesen.

Seit 2001 wird neben dem LEADER Programm auch der Regionale Agenda 21 Prozess (Zukunftsbuch, Lebensregion, Projektinitiativen) umgesetzt. Für die erfolgreiche Zusammenarbeit und für die vielen zukunftsträchtigen Weichenstellungen wurde die Region bereits öfters mit dem Landespreis für Umwelt und Natur, Bundespreise sowie weitere Ehrungen ausgezeichnet. All diese Preise sind ein Zeichen dafür, dass mit viel Innovation aber auch nachhaltigem Gespür an der Gestaltung der Region gearbeitet wird.

Eine besondere Freude ist es, dass uns durch eine intensive Bewerbung im letzten Jahr gelungen ist, das Sozialfestival Tu was, dann tut sich was! in unsere Region zu holen. Dabei mussten wir uns gegen 12 weitere österreichische Regionen durchsetzen. Bei TU WAS steht besonders der soziale Aspekt, ein gutes Zusammenleben in Nachbarschaft, Gemeinde und Region im Vordergrund. Von 6 österreichischen Stiftungen (den Sinnstiftern) werden für die Umsetzung von 76 ausgewählten Projekten in der Region 200.000 Euro zur Verfügung gestellt. Das Sozialfestival lud Bürgerinnen und Bürger ein, sich zu engagieren und über nachhaltige Projekte Gedanken zu machen.

Gerade in einer Zeit in welcher (kleinere) Projekte in einer Gemeinde oder Region durch die öffentliche Hand kaum unterstützt werden, ist das Sozialfestival Tu was, dann tut sich was! als Segen für unsere Region anzusehen!

LEADER wird auch in Zukunft ein wichtiges Förderinstrument für die Entwicklung von ländlich, peripheren Regionen sein. Es wird die Möglichkeit bieten, innovative Projektideen anzugehen, die in den klassischen Förderprogrammen normalerweise keinen Platz finden. Die endgültigen Richtlinien für die kommende Förderperiode sind noch nicht fixiert, jedoch wird es aller Voraussicht nach einige grundlegende Änderungen geben. Zum einen soll jede Region ein fixes Förderbudget erhalten und zum anderen soll der LAG selbst mehr Entscheidungsgewalt bei der Auswahl ihrer Regionsprojekte eingeräumt werden. Weiters wird die erarbeitete lokale Entwicklungsstrategie 2014 bis 2020 (mit Ausfinanzierung bis Ende 2023), welche in der Region erarbeitet wird, ein wichtiges Entscheidungskriterium sein, ob eine Region als Leaderregion anerkannt wird oder nicht.

Alle diese Fakten und Daten sprechen für eine weitere Bewerbung als LEADER Region für die Programmperiode 2014 bis 2020 (mit Ausfinanzierung bis 2023). Ein Beschluss ist für die neuerliche Anerkennung als lokale Aktionsgruppe unerlässlich und muss zusammen mit der Bewerbung zeitgerecht eingereicht werden. Nach Ausschreibungs-Vorgaben muss die Ausfinanzierung der Leaderperiode 2014-2020 aufgrund Übergangszeiten bis Ende 2023 sichergestellt werden. Die Gemeinde selbst sowie ihre Vereine und Organisationen haben bei einer neuerlichen Anerkennung als Leaderregion 2014-2020 die Möglichkeit, Leader-Projekte zu entwickeln und diese nach einer positiven Beurteilung und Bewilligung umzusetzen.
Der Bürgermeister stellt daher an den Gemeinderat folgenden Antrag:

Die Gemeinde Bad Zell beteiligt sich wieder an der LEADER Aktionsgruppe Mühlviertler Alm für die Förderperiode 2014 bis 2020 mit Ausfinanzierung bis Ende 2023.

Die Gemeinde Bad Zell gibt ihre Zustimmung zu den erarbeiteten Inhalten, den strategischen Leitlinien und Aktionsfeldern der Lokalen Entwicklungsstrategie 2014 – 2020 der Mühlviertler Alm. Der Gemeinderat überträgt den Vereinsorganen des Verbandes Mühlviertler Alm die Entscheidung zur inhaltlichen Zustimmung der bis Ende Oktober 2014 endgültig zu erarbeitenden Lokalen Entwicklungsstrategie und deren allfällige Adaptierungen sowie die laufende Weiterentwicklung und Umsetzung der Strategie bis zum Abschluss der EU-Förderperiode im Jahr 2023. Die endgültige Lokale Entwicklungsstrategie wird rechtzeitig vor der Einreichung an die Gemeinde zur Kenntnisnahme übermittelt.
Die Gemeinde Bad Zell bringt die jährlichen notwendigen Eigenmittel für das LEADER Management bis Ende 2023 so wie bisher auf. Die Gemeinde beauftragt den Verband Mühlviertler Alm mit seinen Vereinsorganen die Agenden der Leader Aktionsgruppe (LAG) zu übernehmen. 

Punkt 4
1. Antrag auf Abänderung des Flächenwidmungsplanes für das Grundstück Nr. 441/1, KG. Zell– (Grundbesitzer Nikolaus u. Martina Fröhlich, Huterergasse 10) - Änderung von Grünland (Wald) in Bauland (Wohngebiet) – Stellungnahme der Aufsichtsbehörde zum Umwidmungsverfahren – Erstellung Bebauungsplan
2. Ortschaft Erdleiten – Beratung über die Baulanderweiterung im Bereich GN 711/1, 709/1, 706/1 u. 701

3. Voranschlag 2014 – Prüfbericht der Bezirkshauptmannschaft Freistadt

4. Allfälliges
Punkt 4
Verkauf der Bauparzelle 1101/1 (Kettnersiedlung) – 
Beschließung des Kaufvertrags.
Frau Anna Rafetseder ist Eigentümerin der Parz.1101/1 in der Kettnersiedlung. Da sie der Bauverpflichtung nicht nachkommen kann, soll das Baugrundstück an Daniela Freyschlag und Johann Mayrhofer, Maierhof 19, 4283 Bad Zell verkauft werden. Da die Gemeinde im Falle einer Nichtbebauung ein Vorkaufsrecht hat, soll die Bauverpflichtung auch in diesem Kaufvertrag übernommen werden. Die neue Bauverpflichtung ist bis 01.02.2015 zu erfüllen. Der Kaufvertrag liegt dieser Sitzung vor. 

Punkt 5
Antrag auf Abänderung des Flächenwidmungsplanes für das Grundstück Nr. 441/1, KG. Zell– (Grundbesitzer Nikolaus u. Martina Fröhlich, Huterergasse 10) - Änderung von Grünland (Wald) in Bauland (Wohngebiet) – Stellungnahme der Aufsichtsbehörde zum Umwidmungsverfahren – Erstellung Bebauungsplan - Beschlussfassung
Die Aufsichtsbehörde hat zur gegenständlichen Flächenwidmungsplanänderung mit Schreiben vom 19.3.2014 Versagungsgründe mitgeteilt, dass die im Zuge des Genehmigungsverfahrens vorgelegte Planung den Bestimmungen des § 2 Abs. 1 Z. 7 Oö. ROG bzw. dem § 1 Abs. 4 Oö. NSchG. widerspricht. Aus naturschutzfachlicher Sicht wird der Planung nur dann zugestimmt, wenn ein Bebauungsplan verordnet wird, damit sichergestellt werden kann, dass die Beeinflussung des Orts- und Landschaftsbild möglichst gering gehalten wird. Zwischenzeitlich wurde durch das Arch. Büro Quast ein Bebauungsplan erstellt und mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt. Die betroffenen Grundbesitzer wurden nachweislich mit Verständigung vom 16.5.2014 von der Planungsabsicht in Kenntnis gesetzt und liegen diesbezüglich keine Stellungnahmen oder Einwendungen vor. Die vierwöchige Kundmachung erfolgte in der Zeit von 16.5. – 16.6.2014. 

In der Planungsausschusssitzung am 24.6.2014 wurde der Bebauungsplan beraten und ergeht die Empfehlung an den Gemeinderat, diesen in der vorliegenden Form zu beschließen.    

Punkt 6
Ortschaft Erdleiten – Beratung über die Baulanderweiterung 
im Bereich GN 711/1, 709/1, 706/1 u. 701 - Grundsatzbeschluss
Im Zuge der Gesamtüberarbeitung des Flächenwidmungsplanes (Flächenwidmungsplan Nr. 3) wurde eine Erweiterung des Siedlungsbereiches Erdleiten auf Grund der fehlenden Infrastruktureinrichtung (Kanal) zurückgestellt. Nachdem die Abwasserentsorgung durch die Kanalerrichtung (Inbetriebnahme Mai 2014) gesichert ist, soll das Umwidmungsverfahren entsprechend betrieben werden. 

Der Planungsbereich wurde durch die Fachabteilungen Örtliche Raumordnung sowie Naturschutz vorbegutachtet. Dabei wurde empfohlen, eine 2hüftige Bebauung anzustreben und hat Ortsplaner Lueger ein entsprechendes Parzellierungskonzept ausgearbeitet. Zusätzlich soll auch das Grundstück 711/1 in Bauland umgewidmet werden, da die Grundbesitzer eine Wohnbebauung im kommenden Jahr beabsichtigen.
Im Planungsausschuss wurde das Parzellierungskonzept zur Kenntnis genommen und ergeht die Empfehlung an den Gemeinderat, das Umwidmungsverfahren für die o. a. Grundstücke in Bauland einzuleiten. 
Punkt 7
3.
Voranschlag 2014 – Prüfbericht der Bezirkshauptmannschaft Freistadt
_

Der vom Gemeinderat der Marktgemeinde Bad Zell in der Sitzung am 17. Dezember 2013 beschlossene Voranschlag für das Finanzjahr 2014 wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99

Abs. 2 Oö. Gemeindeordnung 1990, LGBl.Nr. 91/1990 idgF. (Oö. GemO 1990) einer Prüfung

unterzogen. Der Voranschlag wurde auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit

überprüft und ob dieser den hiefür geltenden Vorschriften entspricht.

Der angeschlossene Prüfungsbericht ist gemäß § 99 Abs. 2 Oö. GemO 1990 dem Gemeinderat in der nächsten Sitzung zur Kenntnis zu bringen. 
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Priifungsbericht zum Voranschlag 2014
der Marktgemeinde Bad Zell

Wirtschaftliche Situation:
Der ordentiiche Haushalt wurde bei Einnahmen und Ausgaben von € 4457400 ausgegiichen
budgstiert. Die Zufiinnung ordenicher Anteisbetrage fur auRerordentiche Vorhaben ist nicht
mogiich.

Die Gemeinde hat alle Anstrengungen zu untemehmen, den Haushaltsausgleich 2014 nicht zu
gefahrden. Der singeschiagene Sparkurs ist unbedingt weiterzufhren._ Alle Ausgaben sind auf ihre.
unbedingte Notwendigkeit zu hinterfragen und mogiiche Einsparpofentiale auszuschopfen. Die
Einnahmemogichkeiten sind voll zu nitzen. Vorrangiges Ziel muss eine Verbesserung der Budget-
spitze sein. Im Mittefristigen Finanzplan wird fir 2014 eine geringe posiive Budgetspize von
€39.300 ausgewiesen. Weiters halten wir fest, dass der 15-Euro-Eriass auch fur Ausgleichs-
‘gemeinden gultig und daher einzunalten ist

Entwickiung der wesentiichen Zahlen im Vergleich zum Voranschiag oder Nachtrags-
voranschiag des Vorjahres

Finanzjahr 2014
€
Ordentiiches
Haushaltsergebnis
Einnahmen:
Einnahmen Erragsantsile 2216.900

(kzZ11)
118.100

[
573.800

‘Gemeindeabgaben (U320)

Einnahmen

Benitzungsgebuhren

(k212)

Einnahmen aus

Leistungen (KZ 13)

Ausgaben:

Personalausgaben inkl

Pensionen (KZ 20+21)

Beziige der gewaniten
Organe K2 22
Gebrauchs-u.
Verbrauchsgiiter
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Verwaltungs- u
Betriebsaufwand

Nettoafwand
‘Schuldendienst

‘Sozialnifeverbandsumiage
Krankenansialtenbeitrag
abzgl. Rckz.
Landesumiage
Nettoaufwande:
Volksschule

Hauptschule

Kindergarten

Sonderschulen
(Gascrubege Dakore)
Benufsbidende Schulen
Musikschule

Freizeitieich
Ortsbildpflege
Gemeindestratien e -
Bere)

Giterwege.

Park- und Gartenaniagen,
Kinderspielplatze.
Straflenbeleuchtung
Freizeitzentum Arena®

Liquiditatszuschuss.
Gemeinde KG

Anmerkungen:

Kinderarten:

Fiir den 4-gruppigen Kindergarten (Betreiber Pfarrcaritas) wird im Janr 2014 ein hoher Soll-
Abgang von € 141.600 budgeiert. Gegeniber dem Vorjahr et sich der Abgang um € 30.100.
In diesem Zusammennang weisen wir darauf hin, dass es seit 2013 Hochstgrenzen fur die
‘Abgangsdeckung gbt. Siehe dazu IKD(Gem)-400004/58-2013-Has/Re vom 26. September 2013,

Venwendung von zweckgebundenen Einnahmen;
Samiiche zweckgebundenen Einnahmen in Hohe von € 237.000 werden widmungsgemas
verwendet.
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Zufuhrungen an den auBerordentichen Haushalt
Die Gemeinde kann im Finanzjahr 2014 voraussichich keine ordentichen Anteiisbetrage firr

aulerordentiche Voraben berestellen. Die zweckgebundenen Einnahmen in Hohe von EmEmin
€ 237.000 werden zur Ganze fur den auBerordentichen Haushalt verwendet. Ve

Inyesiiionen:
Insgesamt bidgetiertdie Gemeinde im Jahr 2014 Investtionen in Hohe von €42200. Solte e Tt auf English(US) erkennen
Gemeinde den Haushaftsausgleich nicht Schaffen und wieder einen Abgang im ordentichen Andém

Haushalt ausweisen, snd die Jahresinvestiionen 2014 mi einem Hochsthetrag von € 5000 zu

imiteren und dardber hinausgehende Investitonen im Vorfeld mit der Aufsichisbehore abzu-
Kiaren.
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‘Gesamtsumme:

Instandhaltungsmainahmen:
Fur InstandhaltungsmaBinahmen wid fr das Jah 2014 ein Betrag von € 131.300 (0. 2,04 % der

ord. Einnahmen) vorgesehen. In den letzten 5 Jahren hat die Gemeinde durchschnitlich nur
€ 121,400 fir Instandhaltungen ausgegeben.

Wir weisen diie Gemeinde darauf hin, dass Instandhaltungsausgaben, die den Rahmen der vergan-
‘genen funf Jahre berschreiten und nicht mit der Aufsichisbehorde im Vorfeld abgestimmt wurden,
bl einer etwaigen Abgangsdeckung nicht anerkannt werden.

Grofere Instandhaltungen im StraGienbereich sind im auBerordentichen Haushalt abzuwickeln,
Sofem im Rahmen von Strafienbauprogrammen Bedarfszumeisungsmittsl in Aussicht gestelf
wurden.

‘Exeiwilige Ausoaben;

Die freiwiligen Ausgaben werden im Jahr 2014 voraussichtich € 84.000 betragen. Dies entspricht
je Einwohner einem Betrag von € 29,33, womit der eriaubte Forderranmen von € 15 je Enwonner
um € 41100 Gberschiitien wird.In diesem Zusammenhang halten wir fest, dass der Gemeinde-
anteil fur das Leaderprojekt Eriebnis Wasser* in Hohe von € 40.000 sbenfalls zu den 15-Euro-
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Ausgaben zahit Dariiver hinaus werden noch Bauhofleistungen (fir Versine?) in Hohe von
€13500 budgetert.

Wir machen darauf aufmerksam, dass ab sofort auch die Ubernahme von Betriebskosten
von Vereinsiokalen, und der freiwillige Verzicht auf das Einheben von Betragen dem 15.
Euro-Erlass angelastet werden. Weiters weisen wir darauf hin, dass der Erlass "Gemeinde-
forderungen — Richtlinien” gleichermaRen fiir alle Gemeinden gilt und die Uberschreitung
des maximalen Rahmens von 15 Euro je Einwohner fir die Gemeinde Auswirkungen beziig:
ich der Gewahrung von Bedarfszuweisungen nach sich ziehen kann. Sollte wieder ein
Abgang im_ordentlichen Haushalt ausgewiesen werden, hat die Gemeinde zu beriick-
sichtigen, dass Uberschreitungen des 15-Euro-Erlasses bei einer allfalligen Abgangs-
deckung ausnahmslos nicht anerkannt werden.

‘Rickagen
Die Gemeinde verfugt iber e Allgemeine Investitionsricklage in® Hohe von € 70200, Wahrend
Ges Finanzianres andert sich dieser Stand nicht.

‘Belelliouncen:

Die Gemeinge budgstiert an die Versin zur Férdeung der Infrastruktur der Markigemeinde Bad
Z8ll & Co KG" einen Liquidtatszuschuss in Hohe von €94.000. Fiir die KG wurde It. Riick-
sprache mit der Gemeinde kein Voranschlag fiir 2014 erstellt und dem Gemeinderat auch
kein Budget zur Beschlussfassung vorgelegt. Daher konnen wir nicht priifen, ob die Hohe
des Liquiditatszuschusses gerechtfertigt ist.

Fremdfinanzierungen:
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‘Schuldenstand Ende Finanzjahr
€

Schuldenart

‘Schuidendienst - mehr als 50 % aus algemeinen ei2200
Deckungsmitteln

"Schuldendienst for EnFchiungen mit ARAichen Py
Einnahmen von mind. 50 % der Ausgaben

"Schuiden fur andere Gebietskorperschan oom
(dzt icht belastend)
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‘Schulden je Einwohner (31.10.2012: 2.772) 2937

Am Ende des Finanzjahres wird der Gesamtschuldenstand € 2576.200 betragen. Damit weist die
Marktgemeinde Bad Zell im Bezirksvergleich eine sshr geringe Verschuidung auf (2 Rang im
Bezirk Freistadt nach Basisdaten von 2012). Im Fnanzjanr 2014 ist eine Darlehensaufnanme in
Hohe von € 362 500 (fur ABA BA 07 Erdleiten) vorgesehen.

Der Netioschuldendienst wird den ordentichen Haushalt mit einem Betrag von € 175.700 belasten.
Davon entfaltder Grofteil von € 114.200 auf den Annuitatendienst fur Dariehen der Schuldenart 1
(noneiticher Bereich). Diese Annuitaten sind zur Ganze aus dem ordentichen Haushalt 2u be-
decken, well keine Gebuhreneinnahmen zur Refinanzierung zur Verfugung stehen.

Wir empfehlen der Gemeinde, eventuelle Haushaltsiberschilsse oder die vorhandene Rucklage
2ur Sondertiqung der Darlehen der Schuidenart 1 (Lebensquell, KIGA-Neubau, VS-Sanierung
Tumsaal, Ausfinanzienung aoH-Projekte) zu venwenden. Somit konnte der ordentiche Haushalt
nachhalig entlastet und auf Dauer der finanzielle Spielraum erhont werden.

Neben den Schuiden der Gemeinde bestehen bei der gemeindssigenen Kommanditgeselischaft
noch offene Dariehen von rd. € 885,000 (siehe Haftungsnachweis).

Der Kassenkredit wurde vom Gemeinderat mit einem Betrag von € 1.100.000 festgesstzt An Kas-
senkreditzinsen wurden nur €500 veranschiagt. Da der Kassenkredit voraussichtlich kaum
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beansprucht werden muss und_das_Girokonto hauptsachiich positive Kontostande
ausweisen wird, ersuchen wir die Gemeinde, akzeptable Habenzinsen mit dem Bankinstitut
2uvereinbaren.

Die Gemeinde hat keine laufenden Verpfichtungen aus Leasingvertragen

Die Gemeinde hat fiir Dariehen des Reinnaltungsverbandes Kettenbach und der Vil der Markt-
gemeinds Bad Zell & Co KG Haftungen tbemommen. Ende 2014 betragen die offenen Haftungen
€2243.600.

Personalaufwendungen:
Gemessen an den ordentichen Gesamteinnanmen liegen die Personalkosten (inkiusive Pensi-
onen) bei 22,85 % und betragen insgesamt € 1.020.000. Gegenaber dem Vorjahr eMohen sich die
Personaiausgaben um €65300. Die Steigenungen betreflen hauptsachich die Verwatung
(+€32400) und den Bauhof

Offentliche Einrichtungen - Gebihrenhaushalt:
Ergebnisse der Betriebe:

Bereich 2013 2014
Uberschuss ~ Abgang  Uberschuss  Abgang Anmerkung
€ € € €

Wassenversorgung 74700 67.100 e ———
2142 157 o)
Fosensmcans e
242 146 et

Abfalbeseiigung
Benmrgsgeite 2014

Abwasserentsorgung S essn
Kesendsckands Gaire
24234 ret)

’ ndesem s st

Schilerausspeisung Aromncecmy

ey

Als Verwaltungskostentangente bsi den ofentichen Einrichiungen wurde ein Bestrag von
€14.700 veranschiagt

Feuerwehrwesen:

Fir das Feuerwehriesen (2 Feusnwehren) hat die Gemeinde sin Budget in Hahe von € 51300
(abztglich Einnanmen) veranschiagt. Dies entspricht je Einwohner einem Betrag von € 17.94.
Danit iegt der Nettoaufwand weit Uber dem 5-Jahres-Beziisdurchschnit fir Feuerwehrausgaben
(€ 11/Einw). Einsparmatinahmen sind zu treffen.

In den letzien Zwel Jahren waren bel der FF Bad Zell grofte Steigerungen bel den Heizkosten zu
verzeichnen (2012: €2.146: 2014: € 5 300). Die Kameraden der FF sind anzunaten, organisatori-
sche Mafinahmen 2 freffen (8. Senken der Raumtemperatur, Stoflifien. ), damit disse Kosten
wieder redziert werden konnen.

Weitere wesentliche Feststellungen:

Wir weisen darauf hin, dass wir im Rahmen unserer nachsten Rechnungsabschlussprifung u.a.
eheben werden, ob und in wieweit die Gemeinde auf die Einhebung von Gastschubetragen
verzichtet.
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06. GemO 1590). Nach den Bestimmungen der GemHKRO sollten die einzelnen Vorhaben
nach Moglichkeit ausgeglichen budgetiert werden.

Auf die Moglichkeit der Einhebung von Infrastrukturbeitragen weisen wir ausdriicklich hin.
Im Hinblick auf die gesicherte Finanzierung von Infrastrukturmasnahmen wird von den
Gemeinden erwartet, von dieser Moglichkeit Gebrauch zu machen.

Maastricht-Ergebni
Aus der Veranschiagung (Verrechnung) resuliert ein negatives Maastricht Exgebnis in Hohe von
€275.600. Damit leistet die Gemeinde keinen Beitrag zum Stabiitatspakt.

Im Zusammenhang mit dem Maastrichtergebnis hatte eine "Gewinnentnahme" in Hohe der
Kennziffer 71 (€ 135.000) budgetiert werden miissen (siche Gem.013019/947-2003-JIPii vom
12. November 2003).

Mittelfristiger Finanzplan:
Der Mitsifrstige Finanzplan weist fir 2014 eine gering positive Budgetspitze in Hohe von
€39.300 aus. In den Planjahven 2015 — 2017 werden noch geringere Finanzspitzen von + € 2900
ausgewiesen. Dies bedeutet, dass die Gemeinde nur sefr geringe Eigenantele fir auerordent-
liche Vorhaben leisten konnen wird.

Die Gemeinde hat daher alle Ansirengungen 2u untemehmen, den Haushaltsausgieich nicht zu
gefahrden und die freie Budgetspitze auf ein haheres Niveau 2u bringen.

Fir die Planjahe sind Investitionen in Hohe von insgesam € 2.248.200 vorgesshen. In den MFP.
wurden_ordnungsgemaR nur Vorhaben aufgenommen, fur welche die Finanzierung zeitnah
gesichertist bzw. eine Finanzierungszusage voriiegt.

Rienstpostenplan:

Der Dienstpostenplan wurde gegeniiber der letzten rechiskraftigen Fassung mit Beschiuss vom
26. September 2013 gedndert. Nach erfolgter Kundmachung st der Dienstpostenplan seit 17.
Oktober 2013 rechtskraftig.

Im Zusammenhang mit unserer Verordnungspriifung vom 26. November 2013 (BHFR-2013-
27905/4-Ro) und der Schaffung eines neuen Dienstpostens fir das Amtsgebaude (GD 23.1)
haben wir ersucht, uns eine Arbeitsplatzbeschreibung fur diesen Dienstposten zu iber-
mitteln. Da wir_diese bisher nicht erhalten haben, fordem wir die Gemeinde auf, die
Arbeitsplatzbeschreibung bis spatestens 15. Juli 2014 nachzureichen.

Danit eine Gleichbehandlung aller ASZ-Mitarbeiter im Bezirk erreicht werden kann, sind bei der
nachsten Dienstpostenpiananderung die Dienstposten der ASZ-Mitarbeiter (bisherige Bewertung:
D 23.1) auf Dienstposten der Funktionsiaufbahn GD 25 2 abzuwerten.

Feststellungen zur Ordnungsmaigkeit;
Die Schilerausspeisung ist beim Ansatz 2320 zu veranschiagen (bisher 2321). Die Konten sind
umzuspielen.

Fir den Pensionsaufwand fur Gemeindearzte solte die Post 7511 verwendet werden (bisher
7510).

Im Nachweis ber die veranschiagten Finanzzuweisungen fehlen folgende Landeszuschisse:
HHSt 61680171 € 5.000; 61774/871: € 10.000; 6/8401: € 41.000
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issbemerkun;

Der Gemeinde-Voranschiag 2014 der Mittelfistige Finanzplan 2014 bis 2017 sowie die Hebesatze
der Gemeindesteuern fr das Jahr 2014 werden unter Hinweis auf die angefinrten Feststellungen
2ur Kenninis genommen.

Feststellungen zum "Verein zur Férderung der Infrastruktur der Marktge-
meinde Bad Zell & Co K

Es wurde kein Voranschiag der gemeindesigenen Kommandiigesslischaft vorgelegt. Unsere
Rilcksprache mit der Gemeinde ergab, Gass vom Gemeinderat fir das Jahr 2014 kein Budgst
beschlossen wurde.

Die Gemeinde veranschiagt im ordentichen Voranschiag 2014 an die KG einen Liquiditatszu-
schuss in Hohe von € 54 000. Oine entsprechende Berechnungsarundiage kann der Gemeinderat
nicht feststellen, ob diese Hohe gerechtiertigt bzw. der Betrag ausreichend hoch bemessen wurde.

Wir weisen darauf hin, dass laut Gesellschaftsvertrag die KG sptestens zwei Monate vor
Beginn des neuen Geschaftsjahres das Budget fiir das kommende Geschaftsjahr aufzu-
stellen und der Kommanditistin (~Gemeinde) zur Genehmigung vorzulegen hat. Gleichzeitig
st eine_mittelfristige Finanzplanung zur erstellen und ebenfalls zur Genehmigung vorzu-
legen. Gema Punkt 112 des KG-Vertrages bedarf die Genehmigung des Budgets der KG
der Beschlussfassung durch den Gemeinderat.

In Zukunt sind die Vorgaben des Gesellschaftsvertrages strikt einzuhalten.
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Punkt 8
Allfälliges
